
	  
Läuferinformation 

Österreichische Staatsmeisterschaft 
Österreichische Meisterschaft 

Sprint-Orientierungslauf 2010, 1. Austria Cup  
Der OLC Wienerwald begrüßt euch zur Österreichischen Staatsmeisterschaft im Sprint-OL! 

Treffpunkt Samstag, 17.4.2010, 14 Uhr 
Kurpark Oberlaa, Nordosteingang 

Öffentliche Anreise Erreichbar mit der Autobuslinie 68A Endstation Kurpark 
Nordosteingang (ab U1 Reumannplatz). 

Anreise Ausgeschildert ab der Autobahnabfahrt Favoriten (große grüne 
Schilder: Oberlaa), ab Kreuzung Laaer Berg Straße / Filmteichstraße OL-
Markierung. 

Parken Öffentlicher Parkplatz an der Filmteichstraße. 

Wettkampfzentrum Lagerwiese 300 m vom Nordosteingang entfernt.  

Gebietssperre Jeder Aufenthalt für ÖFOL Mitglieder im Kurpark Oberlaa ist bis nach 
dem Wettkampf verboten und wird mit Disqualifikation des 
Teilnehmers geahndet. Man darf während des Bewerbes im Park nicht 
aufwärmen und auslaufen. 

Vereinszelte Es besteht die Möglichkeit Vereinszelte im vorgesehenen Bereich 
aufzustellen.  

Anmeldung Ausgabe der Wettkampfunterlagen ab 13.30 Uhr 

Offene Kategorien Neulinge, Offen Lang, Offen Kurz 
Anmeldung 13.30 - 15.30 Uhr. Startgeld: € 5, Chip-Leihe: € 2 
Start 16.00 - 17.30 Uhr 
Neulinge 1,8 km für Einsteiger 
Offen Kurz 1,9 km technisch etwas anspruchsvoller 
Offen Lang 3,0 km schwierige Routenwahlen 

Startnummern Sind vorne zu tragen und dürfen nicht gefaltet werden. Dürfen nach 
dem Lauf behalten werden. Eigene Sicherheitsnadeln mitnehmen. 
Rot: D/H 20E, D/H 21E 
Blau: Austria-Cup Klassen 
Grün: D/H-10, Neulinge, Offen Lang/Kurz (Freie Startzeit 16.00-) 

Erster Start 15.00 Uhr (Nullzeit) 

Vorstart Vorstart 700m vom WKZ entfernt, mit rotem Krepppapier markiert. 
Rote Startnummern: siehe Quarantäne 
Grüne Startnummern: Keine vorgegebene Startzeit, reihen sich am 
Vorstart ein. Ablass im Minutenabstand.  
Blaue Startnummern:  
Aufruf 5 Minuten vor der Startzeit: SI-Card Löschen und Prüfen, 
Entnahme der „Aufwärmkarte“ mit Weg zum Start 
4 Minuten: Ablass zum Start – markiertem Weg muss gefolgt werden 



	  
Start 2 Minuten: Aufruf, Entnahme der Postenbeschreibung 

1 Minute: zur Karte 
0 Minuten: Startsignal mit Piepsuhr, Entnahme der Karte 
Lauf zum Startdreieck – Beginn der Orientierung 
 
Klassen mit freier Startzeit (grüne Nummern): Nach der 
Kartenentnahme ist ein eigener Startposten zu stempeln. Susi 
Veitsberger hilft. Eltern/Betreuer, die auch am Wettkampf teilnehmen, 
dürfen nicht vor dem eigenen Lauf mit den Kindern mitlaufen. 

Karte Maßstab 1:5.000, Äquidistanz 2,5 m 
Kartenzeichner: Maths Carlsson, aufgenommen nach Sprintkartennorm 
(ISSOM 2007) 

Alte Karte Die Verwendung alter Karten am Wettkampftag und der Austausch von 
Informationen ist nicht erlaubt. 

Verbotene Gebiete Sind nach Sprintkartennorm als olivgrüne bzw. dunkelgrüne Fläche 
eingezeichnet. Teilnehmer, die ein solches belaufen, werden 
disqualifiziert und haben mit eventuellen Folgekosten zu rechnen. 
Eingezeichnete Wege durch dieses Gebiet dürfen belaufen werden. 
Siehe Beispiel: 

 

Zuschauerposten Letzter Posten 

Ziel Die Karten müssen im Ziel sofort abgegeben werden (Vereinssackerl) 
und können ab 17.30 Uhr abgeholt werden. Bei vorzeitigem Abbrechen 
des Laufes im Ziel sofort zurückmelden. 

Zeitnehmung Sportident wird als elektronisches Zeitnehmungssystem eingesetzt. Für 
all jene, die keine SI-Card besitzen, besteht die Möglichkeit bei der 
Anmeldung eine zum Preis von € 2 zu mieten. Erwerb beim OL-Shop 
möglich. 
SI-Cards 5, 6, 8 und 9 können verwendet werden. 

Kinderstrecke Kinderfähnchenstrecke organisiert von Roswitha Micko. 
Beginn 17 Uhr im Wettkampfzentrum. Startgeld € 1,- 

OL-Shop Im Wettkampfzentrum (www.ol-shop.at)  

Verpflegung Das Restaurant Eitljörg (www.hotel-eitljoerg.at) bietet auch ein OL-
Menü um € 7,80 an (Suppe, Schinkenfleckerl und Salat, Nachspeise). 
Weiters gibt es ein kleines Buffet beim Wettkampfzentrum. 

Toiletten Beim WKZ: im Restaurant Eitljörg auf der Terasse. 

516 Stromleitung, Seilbahn oder Skilift

517 Überlandleitung

518.1 Unterführung oder Tunnel

519 Passierbare Steinmauer

519.1 Passierbare Mauer

521.1 Unpassierbare Mauer

Stromleitung, Seilbahn oder Skilift. Die Querstriche bezeichnen den genauen
Standort der Masten.
Farbe: Schwarz

Überlandleitungen sollen mit einer Doppellinie gezeichnet werden. Der Abstand
zwischen den Linien kann der Breite der Überlandleitung entsprechen. Sehr hohe
und große Masten können maßstabsgetreu oder mit dem Symbol (535)
gezeichnet werden. In diesem Fall ist es erlaubt, die Kabel wegzulassen, so dass die
Karte nur die Masten zeigt.
Farbe: Schwarz

Eine Unterführung oder ein Tunnel ist eine unterirdische Passage, insbesondere für
Fußgänger oder Fahrzeuge, die beispielsweise Gleise oder Straßen unterquert.
Farbe: Schwarz

Eine Steinmauer oder ein Steinwall. Diese Signatur darf in Siedlungsgebieten nicht
verwendet werden. Falls diese Mauer höher als 2 m ist, soll die Signatur

(521.1) verwendet werden.
Farbe: Schwarz

Eine passierbare Mauer oder Stützmauer besteht aus Stein, Ziegel, Beton oder
dergleichen. Das Symbol wird nur in Siedlungsgebieten angewendet. Falls die
Mauer höher als 2 m ist, muss das Symbol (521.1)
angewendet werden. Breite Mauern sollen maßstabsgetreu dargestellt werden.
Farbe: Schwarz 50%

Eine unpassierbare Mauer oder eine Stützmauer hat die Funktion einer Einfriedung
oder einer massiven Barriere. Sie darf nicht überquert werden, weil der Zutritt
verboten ist oder weil sie aufgrund ihrer Höhe für den Wettkämpfer eine Gefahr
bedeutet. Sehr breite Mauern sollen maßstabsgetreu und mit der Signatur
(526.1) dargestellt werden.
Farbe: Schwarz

Hoher Turm

Unpassierbare Mauer

Unpassierbare Mauer

Gebäude

Falls Unterführungen oder Tunnel im Wettkampf benutzt werden, sollen sie durch die
Signaturen (708) oder (708.1) hervorgehoben
werden.

Es ist verboten, ein mit dieser Signatur gezeichnetes Objekt zu überqueren!
Missachtung im Wettkampf führt zur Disqualifikation des Wettkämpfers.

Übergangspunkt Übergangsbereich

(Überqueren verboten)

min. 0.4

min. 0.35
50%
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ø 0.6

0.25 0.25×

0.5
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0.14 0.3

0.140.3
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522 Passierbarer Zaun oder Geländer

524 Unpassierbarer Zaun oder Geländer

525 Durchgang

526.1 Gebäude

526.2 Überdachung

Ein passierbarer Zaun ist eine Barriere, die ein Feld, Grundstück o. ä. umschließt
oder begrenzt und meist aus Pfosten und Draht oder Holz besteht. Sein Zweck ist,
den Zutritt zu verhindern oder eine Grenze zu kennzeichnen. Ein Geländer ist ein
zaunähnliches Hindernis aus einem oder mehreren horizontalen Elementen und weit
gesetzten Pfosten, das üblicherweise durch- oder überquert werden kann.
Zäune oder Geländer, die höher als 2 m sind oder die sehr schwer überquert werden
können, müssen mit der Signatur (524) dargestellt werden.
Farbe: Schwarz

Zäune oder Geländer, die nicht überquert werden dürfen, weil der Zutritt verboten ist
oder sie aufgrund ihrer Höhe für den Wettkämpfer eine Gefahr bedeuten.
Farbe: Schwarz

Ein Durchgang ist eine Lücke oder Öffnung in Zäunen, Geländern oder Mauern, die
von einem Wettkämpfer leicht passiert werden kann.
Schmale Lücken Durchgänge, die von einem Wettkämpfer schwierig zu passieren
sind, sollen nicht kartiert und während des Wettkampfes geschlossen werden.
Farbe: Schwarz

Ein Gebäude ist eine dauerhafte Konstruktion mit einem Dach. Gebäude innerhalb
(528.1) können vereinfacht dargestellt werden. Flächen, die

ganz von einem Gebäude umschlossen sind, sollen zum Gebäude gehörend
dargestellt werden.
Der Mindestabstand zwischen Gebäuden oder zu anderen unpassierbaren Objekten
muss 0,4 mm betragen. Die Dichte des schwarzen Rasters soll den Verhältnissen
angepasst werden. Ein dunkler Raster ergibt einen besseren Kontrast zu
passierbaren Gebieten wie Straßen, Treppen und Überdachungen, während ein
heller Raster Höhenlinien und Bahnsignaturen besser sichtbar macht (was bei
dichter Bebauung oder steilem Gelände wichtig ist). Der Raster muss auf der
gesamten Karte gleich gewählt werden.
Farbe: Schwarz 50 - 65%, Schwarz

Eine Überdachung ist eine Gebäudekonstruktion mit einem Dach, die üblicherweise
von Pfeilern, Pfosten oder Wänden getragen wird. Beispiele hierfür sind
Durchgänge,Arkaden, Innenhöfe, Bushaltestellen, Tankstellen oder Garagen.
Kleine passierbare Gebäudeteile, die von Wettkämpfern nicht leicht durchquert
werden können, sollen nicht kartiert und während des Wettkampfes geschlossen
werden.
Farbe: Schwarz 20%

Unpassierbarer Zaun

Verbotenen Gebiets

(Überqueren verboten)

(Durchqueren oder Überqueren verboten)

Es ist verboten, ein mit dieser Signatur gezeichnetes Objekt zu überqueren!
Missachtung im Wettkampf führt zur Disqualifikation.

Es ist verboten, ein Gebäude zu durch- oder überqueren!
Missachtung im Wettkampf führt zur Disqualifikation des Wettkämpfers.

0.4

60º

3.75

0.75
0.14

0.9

0.25

0.9

1.4

0.14
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0.07

20%
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60º3.75

0.75
0.14
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526.3 Pfeiler

528.1 Verbotenes Gebiet

529 Befestigte Fläche

529.1 Stufe oder Umriss einer befestigten Fläche

533 Passierbare Rohrleitung

Ein Pfeiler ist eine vertikale Konstruktion aus Stein, Ziegel oder anderem Material,
verhältnismäßig schlank im Verhältnis zu ihrer Höhe und von beliebigem
Querschnitt, die ein Gebäude stützt. Pfeiler kleiner als 2 m x 2 m werden generell
nicht kartiert. Säulen und Pfeiler an Außenseiten von Gebäuden werden nur
dargestellt, wenn sie für die Orientierung wichtig sind.
Farbe: Schwarz.

Ein Gebiet, dessen Zutritt verboten ist, beispielsweise Privatgelände, Blumenbeete,
Eisenbahngebiet usw. Innerhalb dieser Gebiete sollen nur sehr markante Objekte
dargestellt werden, beispielsweise Bahngleise, große Gebäude oder sehr hohe
Bäume. Einfahrten sollen klar dargestellt werden.
Verbotenes Gebiet, das vollständig von einem Gebäude umschlossen wird, soll als
Teil des Gebäudes dargestellt werden.
Farbe: Gelb 100%, Grün 50%.

Eine befestigte Fläche hat eine feste Oberfläche aus Asphalt, Kies, Steinplatten,
Beton oder dergleichen. Sie soll mit der Signatur

(529.1) begrenzt werden. Deutliche Übergänge zwischen zwei befestigten
Flächen können ebenso mit der Signatur
(529.1) dargestellt werden, falls diese für die Orientierung nützlich sind.
Ein befestigter Weg oder Pfad außerhalb von Siedlungsgebieten wird 20% dunkler
dargestellt als im Siedlungsgebiet und seine Begrenzungslinien werden von 0,07
mm auf 0,14 mm verbreitert. Die Begrenzungslinie kann, wenn sinnvoll,
weggelassen werden (z. B. bei undeutlichen Übergängen von Kies zu Wiese).
Farbe: Braun 0% (d.h. Weiß), 10%, 20% oder 30% in Siedlungsgebieten bzw. 20%,
30%, 40% oder 50% in unbebautem Gebiet (min. 60 Linien/cm), Schwarz. Die
Farben und Linienstärken sollen die gleichen sein, wie die der Signatur

(506.1).

Eine Stufe oder der Umriss einer befestigten Fläche. Treppenstufen sollen stets
generalisiert dargestellt werden. Übergänge zwischen zwei befestigten Flächen
werden im Allgemeinen nicht dargestellt, sofern sie nicht der Orientierung dienen.
Die Begrenzungslinien werden in unbebauten Gebieten zur Verbesserung der
Lesbarkeit auf 0,14 mm verbreitert. Treppenstufen werden jedoch stets mit 0,07 mm
Strichstärke dargestellt.
Farbe: Schwarz

Eine oberirdische Rohrleitung (Gas, Wasser, Öl usw.), die über- oder unterquert
werden kann.
Farbe: Schwarz

Stufe oder Umriss einer befestigten
Fläche

Stufe oder Umriss einer befestigten Fläche

Unbefestigter
Fußweg oder Karrweg

(Durchqueren verboten)

Es ist verboten, ein mit dieser Signatur gezeichnetes Gebiet zu durchqueren!
Missachtung im Wettkampf führt zur Disqualifikation des Wettkämpfers.

0.07 / 0.14

100% 50%
GELB GRÜN

0.21
0.75

3.75 45º

min. 0.4

0.14

0.14

Siedlungs-
gebiet

unbebautes
Gebiet

0.07

0% 10% 20% 30%

20% 30% 40% 50%

0.07

min. 0.5 × 0.5
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534 Unpassierbare Rohrleitung

535 Hoher Turm

536 Kleiner Turm

537 Schrein, kleines Monument, Gedenk- oder Grenzstein

538 Futterkrippe

539 Besonderes künstliches Objekt

540 Besonderes künstliches Objekt

Eine unpassierbare oberirdische Rohrleitung (Gas, Wasser, Öl usw.), die nicht
überquert werden darf, weil der Zutritt verboten ist oder sie aufgrund ihrer Höhe für
den Wettkämpfer eine Gefahr bedeutet.
Farbe: Schwarz

Ein hoher Turm oder hoher Mast. Sehr große Türme sollen mit der Signatur
(526.1) mit ihrer Projektion in die Ebene dargestellt werden. Das Symbol wird nach
Norden ausgerichtet.
Farbe: Schwarz

Ein markanter kleiner Turm oder Hochsitz. Das Symbol wird nach Norden
ausgerichtet.
Farbe: Schwarz

Ein Schrein, kleines Monument, Gedenk- oder Grabstein höher als 0,5 m. Größere
Denkmäler werden mit der Signatur (526.1) maßstabsgetreu dargestellt.
Farbe: Schwarz

Eine freistehende oder an einem Baum befestigte Futterkrippe. Das Symbol wird
nach Norden ausgerichtet.
Farbe: Schwarz

Ein markantes oder besonderes künstliches Objekt. Die Bedeutung des Symbols
muss stets in der Kartenlegende angegeben werden. Das Symbol wird nach Norden
ausgerichtet.
Farbe: Schwarz

Ein markantes oder besonderes künstliches Objekt. Die Bedeutung des Symbols
muss stets in der Kartenlegende angegeben werden. Das Symbol wird nach Norden
ausgerichtet.
Farbe: Schwarz

Gebäude

Gebäude

(Überqueren verboten)

Es ist verboten, ein mit dieser Signatur gezeichnetes Objekt zu überqueren!
Missachtung im Wettkampf führt zur Disqualifikation des Wettkämpfers.

601 Magnetische Nordlinie
Nordlinien sind Linien in der Karte, die die magnetische Nordrichtung anzeigen. Ihr
gegenseitiger Abstand soll 30 mm in 1:5.000er Karten und 37,5 mm in 1:4000er
Karten sein, so dass er in beiden Maßstäben 150 m im Gelände entspricht.
Nordlinien dürfen unterbrochen werden, wenn sie kleine Objekte, wie Steine,
Kuppen, Felswände, Grabengabeln, Pfadenden o. ä. überdecken würden.
Farbe: Schwarz oder Blau

5.6 TECHNISCHE SIGNATUREN
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401 Offenes Gebiet

402 Offenes Gebiet mit einzelnen Bäumen

403 Raues offenes Gebiet

Kultiviertes Land, Felder, Wiesen, Weideland, Rasenflächen usw. ohne Bäume, das
sehr gut belaufbar ist.
Farbe: Gelb

Wiesen mit einzelnen Bäumen oder Büschen, mit Gras oder ähnlicher
Bodenvegetation, die gut belaufbar sind. Flächen kleiner als 10 mm² auf der Karte
werden als (401) dargestellt. Symbole für
(418) und (419) können hinzugefügt werden.
Farbe: Gelb (20 Linien/cm)

Heide, Moorflächen, Kahlschläge, Neuanpflanzungen (Bäume niedriger als ca. 1 m)
oder anderes überwiegend offenes Gelände mit rauer Bodenvegetation, z. B.
Heidekraut oder hohem Gras. Diese Signatur kann mit (407/409)
kombiniert werden, um eine Laufbehinderung darzustellen.
Farbe: Gelb 50% (min. 60 Linien/cm)

Offenes Gebiet Markanter großer Baum
Markanter Busch oder kleiner Baum

Bodenbewuchs

310 Sumpf

311 Undeutlicher Sumpf

312 Kleiner Springbrunnen oder Brunnen

313 Quelle

314 Besonderes Gewässerobjekt

Ein passierbarer Sumpf, imAllgemeinen mit deutlicher Begrenzung. Die Signatur soll
mit Vegetationssignaturen kombiniert werden, um die Belaufbarkeit und Sichtweite
darzustellen.
Farbe: Blau

Ein undeutliches oder saisonal vorhandenes Sumpfgebiet oder ein Übergangsgebiet
von Sumpf zu festem Untergrund, das passierbar ist. Die Begrenzung ist in der Regel
undeutlich und die Vegetation ähnlich wie die des umgebenden Geländes. Die
Signatur soll mit Vegetationssignaturen kombiniert werden, um die Belaufbarkeit und
Sichtweite darzustellen.
Farbe: Blau

Kleiner Brunnen oder Springbrunnen, mindestens 1 m hoch oder 1 m im
Durchmesser.
Farbe: Blau

Ein Bachanfang mit deutlichem Abfluss. Dieses Symbol soll in Siedlungsgebieten
nicht verwendet werden. Die Signatur wird mit der Öffnung zumAbfluss hin orientiert.
Farbe: Blau

Ein kleines markantes oder besonderes Gewässerobjekt. Die Bedeutung des
Symbols muss stets in der Kartenlegende angegeben werden. Das Symbol wird
nach Norden ausgerichtet.

5.4 VEGETATION

100%

0.5ø 0.4

50%

100%

0.25

1.2

0.25

0.25

min.
(27%)

(50%)
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0.3
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404 Raues offenes Gebiet mit einzelnen Bäumen

405 Wald: gut belaufbar

406 Wald: leichte Laufbehinderung

407 Bodenbewuchs: leichte Laufbehinderung

408 Wald: starke Laufbehinderung

409 Bodenbewuchs: starke Laufbehinderung

410 Dickicht: sehr starke Laufbehinderung

421 Unpassierbare Vegetation

Ein offenes Gebiet mit einzelnen Bäumen oder Büschen. Gebiete die kleiner als 16
mm² im Kartenmaßstab sind, werden als (403) oder

(405) dargestellt. Symbole für (418) und
(419) können hinzugefügt werden.

Farbe: Gelb 70% (min. 60 Linien/cm), weißer Raster 48,5%

Ein für die jeweilige Geländeart typischer, offener und gut belaufbarer Wald. Wenn
kein Teil des Waldes ohne Behinderung ist, darf Weiß in der Karte nicht erscheinen.
Farbe: Weiß

Ein Gebiet mit dichten Bäumen (geringe Sichtweite), in welchem die Belaufbarkeit
auf 60-80% der normalen Geschwindigkeit reduziert ist.
Farbe: Grün 30% (min. 60 Linien/cm)

Ein Gebiet mit dichter Bodenvegetation, jedoch guter Sichtweite
(Brombeergestrüpp, Heidekraut, kleine Büsche, abgeschnittene Äste, usw.), in
welchem die Belaufbarkeit auf 60-80% der normalen Geschwindigkeit reduziert ist.
Diese Signatur darf nicht mit den Signaturen (406)
oder (408) kombiniert werden.
Farbe: Grün

Ein Gebiet mit dichten Bäumen oder Dickichten (geringe Sichtweite), in welchem die
Belaufbarkeit auf 20-60 % der normalen Geschwindigkeit reduziert ist.
Farbe: Grün 60% (min. 60 Linien/cm)

Ein Gebiet mit dichter Bodenvegetation, jedoch guter Sichtweite
(Brombeergestrüpp, Heidekraut, kleine Büsche, abgeschnittene Äste, usw.), in
welchem die Belaufbarkeit auf 20-60% der normalen Geschwindigkeit reduziert ist.
Diese Signatur darf nicht mit den Signaturen (406)
oder (408) kombiniert werden.
Farbe: Grün

Ein Gebiet mit dichter Vegetation (Bäume oder Bodenbewuchs), das kaum
passierbar ist. Die Laufgeschwindigkeit ist auf 1 - 20% der normalen Geschwindigkeit
verringert.
Farbe: Grün 100%

Ein Gebiet mit dichter Vegetation (Bäume oder Bodenbewuchs), das unpassierbar ist
oder aufgrund von Gefahren oder Verboten nicht durchquert werden darf.
Farbe: Grün 100%, Schwarz 50% (min. 60% Linien/cm)

Raues offenes Gebiet Wald: gut
belaufbar Markanter großer Baum
Markanter Busch oder kleiner Baum

Wald: leichte Laufbehinderung
Wald: starke Laufbehinderung

Wald: leichte Laufbehinderung
Wald: starke Laufbehinderung

(Durchqueren verboten)

Es ist verboten, ein mit dieser Signatur gezeichnetes Gebiet zu durchqueren!
Missachtung im Wettkampf führt zur Disqualifikation des Wettkämpfers.

0.12

0.12

30%

60%

0.84

0.42
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0.25

(14%)

(29%)
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0.4

100% 50%
GRÜN SCHWARZ
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0.25

min.
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0.7ø 0.55

70%

(36%)
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411 Wald: in einer Richtung belaufbar

412 Obstplantage

413 Obstplantage mit einer Laufrichtung (z.B. Weinberg)

414 Deutliche Kulturgrenze

415 Kulturland (saisonales Sperrgebiet)

416 Deutliche Vegetationsgrenze

418 Markanter großer Einzelbaum

419 Markanter Busch oder kleiner Baum

420 Besonderes Vegetationsobjekt

Wenn ein Waldgebiet in einer Richtung gut, in anderen Richtungen jedoch weniger
gut belaufbar ist, zeigen weiße Streifen in der Rastersignatur (406, 408, 410) die
Richtung der guten Belaufbarkeit an.
Farbe: Grün, Weiß

Ein Gebiet, das mit Obstbäumen oder -büschen bepflanzt ist. Die Punktlinien können
in Pflanzrichtung ausgerichtet werden.
Farbe: Grün, Gelb

Ein Gebiet, das mit Obstbäumen oder -büschen deutlich so bepflanzt ist, dass die
Belaufbarkeit nur in einer Richtung gut ist. Die grünen Linien müssen in der
Pflanzrichtung ausgerichtet werden.
Farbe: Grün, Gelb

Die Grenze von (415) wird mit einer schwarzen
Linie gezeichnet, wenn sie nicht durch andere Signaturen (Zaun, Mauer, Weg usw.)
dargestellt wird. Eine dauerhafte Grenze zwischen unterschiedlichen Nutzungen von
Kulturland kann ebenfalls mit dieser Signatur dargestellt werden.
Farbe: Schwarz

Bewirtschaftetes Land, das wegen bestellter Felder/wachsender Früchte zeitweise
Sperrgebiet ist, kann mit einem schwarzen Punktraster dargestellt werden.
Farbe: Gelb, Schwarz 5% (12,5 Linien/cm)

Ein deutlicher Waldrand oder eine sehr deutliche Vegetationsgrenze im Wald.
Undeutliche Vegetationsgrenzen werden nur durch Änderungen in Farbe und/oder
Raster angezeigt.
Farbe: Schwarz

Ein markanter einzelner Baum.
Farbe: Grün

Ein Busch oder Baum mit einem Stammdurchmesser von weniger als 0,5 m.
Farbe: Grün

Ein kleines markantes oder besonderes Vegetationsobjekt. Die Bedeutung des
Symbols muss stets in der Kartenlegende angegeben werden. Das Symbol wird
nach Norden ausgerichtet.
Farbe: Grün

Kulturland (saisonales Sperrgebiet)
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0.2 0.85

0.4
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506.1 Unbefestigter Fußweg oder Karrweg

507 Kleiner unbefestigter Weg oder Pfad

508 Undeutlicher kleiner Pfad

509 Schmale Schneise

512.1 Brücke

515.1 Eisenbahngleis

515.2 Straßenbahngleis

Ein unbefestigter Fußweg oder ein rauer Karrweg, der meist zu Fuß benutzt wird,
ohne ebene, befestigte Oberfläche. Die Dichte der braunen Füllfarbe soll gleich wie
für (529) sein. Zur besseren Lesbarkeit wird diese Signatur
außerhalb von Siedlungsgebieten deutlicher gezeichnet: Die Begrenzungslinie wird
von 0,07 mm auf 0,14 mm verbreitert und die Dichte des braunen Rasters um 20%
erhöht.
Farbe: Schwarz, Braun 0% (d.h. Weiß), 10%, 20% oder 30% in Siedlungsgebieten
bzw. 20%, 30%, 40% oder 50% in unbebautem Gebiet (min. 60 Linien/cm). Farbe
und Linienstärke soll gleich mit den Signaturen für (529) und

(529.1) sein.

Ein schmaler unbefestigter Weg oder Pfad. Diese Signatur darf in Siedlungsgebieten
nicht verwendet werden.
Farbe: Schwarz

Ein undeutlicher Pfad oder eine Forst-Schleifspur. Diese Signatur darf in
Siedlungsgebieten nicht verwendet werden.
Farbe: Schwarz

Eine deutliche Schneise ist eine geradlinige Unterbrechung des Waldes (in der Regel
in einer Anpflanzung), in der kein deutlicher Pfad verläuft. Wenn ein Pfad entlang
einer Schneise verläuft, sollen (507) anstelle
der schmalen Schneise verwendet werden. Diese Signatur darf in
Siedlungsgebieten nicht verwendet werden.
Farbe: Schwarz

Eine Brücke ist eine Konstruktion, die einen Fluss, eine Schlucht, eine Straße o.ä.
überspannt und einen Übergang erlaubt.
Farbe: Schwarz

Ein Eisenbahngleis ist ein permanenter Schienenweg, auf dem Lokomotiven, Wagen
oder Loren verkehren können. Sofern es verboten ist, das Eisenbahngleis zu
überqueren oder an ihm entlangzulaufen, soll das angrenzende verbotene Gebiet
mit (528.1) dargestellt werden.
Farbe: Schwarz

Eine Straßenbahn ist ein öffentliches Verkehrsmittel, das auf Schienen entlang
bestimmter Straßen regelmäßig verkehrt. Wettkämpfer können die Schienen leicht
überqueren. Straßenbahngleise werden normalerweise nicht kartiert. Wenn sie
jedoch der Orientierung dienen, können sie dargestellt werden.
Farbe: Schwarz 50%

Befestigte Fläche

Befestigte Fläche Stufe
oder Umriss einer befestigten Fläche

Kleiner unbefestigter Weg oder Pfad

Verbotenes Gebiet

5.5 KÜNSTLICHE OBJEKTE

0.18

0.14

0.35

0.25

0.5

0.25

0.1

1.0

3.0

1.0

min.
0.35

0.252.0

min.
0.4

0.47

1.5

0.07

0.18
0.25

1.0

1.0

0.252.0
0.14

in Siedlungsgebiet

in unbebautem
Gebiet

0.1

0.3
50%
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Beim Vorstart: nur der direkte Weg zur WC-Anlage und zurück ist 
erlaubt (Absperrung beachten). 

Duschen/Bad In der Therme Oberlaa (www.oberlaa.at) beim Südeingang des 
Kurparks möglich (Eintritt 2h: € 10,40, bis 14 J.: € 6,80). Zugang durch 
den Park bis 18 Uhr nicht gestattet. 

Fairness Viele Menschen bewegen sich im Park. Bitte im Sinne einer positiven 
Darstellung des OL auf alle Rücksicht zu nehmen. Alle Wiesen dürfen 
betreten werden. Olivgrüne Sperrgebiete sind in der Natur nur in 
Ausnahmefällen mit rot-weißen Bändern markiert und dürfen nicht 
betreten werden.  

Quarantäne D/H 20 E, D/H 21 Elite – LäuferInnen müssen sich bis spätestens 
14.50 Uhr in der Quarantäne im Bereich des Vorstarts einfinden. Wird 
kontrolliert! 
Betreten des Waldes ist in diesem Bereich nicht erlaubt. Absperrung 
beachten. Keine Kommunikation zu Teilnehmern, Betreuern und 
Zuschauern außerhalb der Quarantäne! WC Kabine und Zelt. 

Siegerehrung ca. 18.30 Uhr 

Ergebnisse Werden im Ziel und auf www.olc-wienerwald.at veröffentlicht. 

Allgemeines 

• Die Veranstaltung wird nach den gültigen Regeln der Wettlaufordnung des ÖFOL 
durchgeführt. 

• Der durchführende Verein übernimmt keinerlei Haftung für auftretende Schäden jedweder Art, 
auch nicht gegenüber dritten Personen. Jede(r) Läufer(in) startet auf eigene Gefahr. 

• Die Teilnehmer am Wettkampf erklären sich mit der Veröffentlichung von Fotos und Videos, 
die bei diesem Wettkampf gemacht werden, einverstanden. 

• Auf die Möglichkeit einer Dopingkontrolle durch die NADA wird hingewiesen. 
• Erste Hilfe: Koffer stehen im Ziel für kleinere Verletzungen zur Verfügung. 

Wettkampfleiter Wolfgang Waldhäusl 
Technischer Delegierter Klaus Kramer, LZ OMAHA 
Juryvorsitz Thomas Hlosta 
Bahnleger Maths Carlsson, Schweden 

 


